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Das verständlich gefasste Formular-
handbuch
unterstützt Unternehmen, die Geschäftsleitung und Daten-
schutzbeauftragte bei der systematischen Umsetzung der 
DS-GVO durch Formulare, Klausel- und Vertragsmuster 
sowie Checklisten. Es gibt den mit der Datenschutzberatung 
befassten Juristinnen und Juristen sowie Technikerinnen und 
Technikern eine praktische Anleitung an die Hand, wie die 
rechtlichen Anforderungen umgesetzt werden können. Dies 
betrifft den Schutz von Kunden- und Arbeitnehmerdaten 
sowie ebenso die technische Datensicherheit und den orga-
nisatorischen Aufbau.

Die Neuauflage
berücksichtigt die neuesten Entwicklungen in Gesetzgebung 
und Rechtsprechung. Eingearbeitet wurden unter anderem 
das neue EU-U.S. Data Privacy Framework, die Novelle des 
Telekommunikationsgesetzes sowie eine Vielzahl an neuen 
Entscheidungen des EuGH, insbesondere zu den Betroffenen-
rechten und Bußgeldern. Zudem wird die Schnittstelle von 
Datenschutz- und Datenrecht vertieft dargestellt.

Vorteile auf einen Blick

	� Unterstützung bei der Umsetzung der DS-GVO

	� Muster, Formulare und Checklisten zur  
Umsetzung in der Praxis

	� Berücksichtigung betrieblicher Erfordernisse 
und technischer Belange

	� speziell auf Unternehmen, Vereine, Anwalts-
kanzleien und Gesundheitsdienstleister abge-
stimmte Muster

 
Zusammenfassend kann das hier zu rezensierende Werk, wel-
ches nicht nur von juristischen, sondern auch von technischen 
Praktikern verfasst wurde, uneingeschränkt jedem empfohlen 
werden, der zum Datenschutz berät oder aber sich selbst als 
Berater datenschutzkonform verhalten will.

Thorsten Beyerlein, RA, in: Mitteilungen der deutschen Patentanwälte 
6/2022, zur Vorauflage

NVwZ-Editorial Heft 12/2025

 

Kommunaler Klimaschutz im Koalitionsvertrag 
 

Bundesklimaschutzanpassungsgesetz und Bundes-Klimaschutzgesetz verpflichten die 
Kommunen negative Auswirkungen des Klimawandels zu vermeiden oder, soweit sie 
nicht vermieden werden können, weitestgehend zu reduzieren, § 1 KAnG. Zum Schutz 
vor den Auswirkungen des weltweiten Klimawandels sollen die nationalen Klimaschutz-
ziele erfüllt und die europäischen Zielvorgaben gewährleistet werden, § 1 KSG. Das  

Baugesetzbuch konkretisiert die Aufgaben für die Stadtentwicklung: Die 
Bauleitpläne sollen dazu beitragen, den Klimaschutz und die Klimaanpas-
sung zu fördern, § 1 V 2 BauGB. Die Auswirkungen der Planung auf das 
Klima und die Erfordernisse des Klimaschutzes sind bei der Aufstellung der 
Bauleitpläne und in der Abwägung zu berücksichtigen, §§ 1 VI Nr. 7 a, 
1a V BauGB. Die Staatszielbestimmung in Art. 20a GG ist für die Kom- 
munen bei ihrer Normgebung wie im Verwaltungshandeln maßgeblich.  
Die jeweiligen Landesgesetze zum Klimaschutz formulieren ebenfalls die 
Verantwortung der Kommunen für die Erreichung der Klimaschutzziele.  
In der Praxis scheitert die kommunale Aufgabenerfüllung häufig an der  
Finanzierung.  

Der aktuelle Koalitionsvertrag zwischen CDU/CSU und SPD sieht – wie der vorange-
hende – vor, die städtebauliche Entwicklung an den Klimawandel anzupassen (Zeile 
(Z) 709-712). Weiter wird formuliert: „Wir stellen die Finanzierung auf solide Beine und 
unterstützen die Kommunen bei der Anpassung an den Klimawandel. Dazu richten wir 
einen Sonderrahmenplan Naturschutz und Klimaanpassung ein und prüfen die Einfüh-
rung einer diesbezüglichen Gemeinschaftsaufgabe“ (Z 1189-1192).  

Damit wird die Notwendigkeit, „flächendeckend“ auf kommunaler Ebene handeln zu 
können, ebenso erkannt wie die Schaffung und Verteilung dafür erforderlicher Finanz-
mittel: Die Koalitionäre sichern die Finanzierung und Unterstützung der Kommunen bei 
der Anpassung an den Klimawandel zu. Das Instrument einer (neuen) Gemeinschafts- 
aufgabe knüpft an die entsprechenden Diskussionen und Prüfungen in der letzten Legis-
latur an (vgl. beispielhaft: Beschluss der 99. Umweltministerkonferenz, November 2022; 
Verheyen/Hölzen, Kommunaler Klimaschutz im Spannungsfeld zwischen Aufgabe und 
Finanzierung am Beispiel der kommunalen Wärmeplanung und des kommunalen Klima-
schutzmanagements, Rechtsgutachten 2022 im Auftrag von Germanwatch e. V. und 
Klima-Allianz Deutschland e. V.; Kühl/Scheller, Gemeinschaftsaufgabe kommunaler Kli-
maschutz. Machbarkeitsstudie, 2024, Deutsches Institut für Urbanistik). Das Instrument 
erscheint sinnvoll, um eine gleichmäßige und sichere Finanzierung ebenso wie eine aus-
reichende fachliche Steuerung umzusetzen. 

Für eine neue Gemeinschaftsaufgabe muss jedoch zunächst einmal das Grundgesetz – mit 
der dafür erforderlichen Mehrheit – geändert werden (können). Mit anderen Worten: 
Geld ist im Rahmen des „Sondervermögens Infrastruktur und Klimaneutralität“  
(Z 1656 f.) grundsätzlich da. Konkrete Vorarbeiten für die Verteilung liegen vor. Es 
bleibt nun also zu hoffen, dass der neue Bundestag und die neue Bundesregierung in der 
Lage sein werden, effektive Gestaltungsregeln zeitnah umzusetzen, um kommunalen Kli-
maschutz tatsächlich mitfinanzieren zu können. 

Rechtsanwältin Dr. Sigrid Wienhues, Hamburg 




